
22 PRAXiS 4/2007 

Wirtschaft

Viele Ärztinnen und Ärzte
stehen vor der schwierigen
Frage, wie und wo sie ihr

Kapital möglichst rentabel an-
legen sollen. Bei der Vielfalt des
Angebots an den Kapitalmärk-
ten fällt es den meisten schwer,
die richtige Anlageentschei-
dung für sich zu treffen. Allein
in Deutschland sind mehr als
6 000 Investmentfonds regi-
striert und rund 1 000 Aktien-
werte an den Börsen notiert.

Welche Anlage die richtige
ist, kann nur individuell beur-
teilt werden. Während der eine
möglichst sichere Investments
bevorzugt, steht für den ande-
ren eine hohe Gesamtrendite
im Vordergrund. Setzt der
gewinnorientierte Anleger auf
das falsche Pferd, so geht er ein
nicht mehr steuerbares Risiko
ein. Der sicherheitsbewusste
Anleger hingegen schöpft die
Chancen des Kapitalmarktes
nur unzulänglich aus.

Im Idealfall sollte das vor-
handene Kapital sicher ange-
legt sein und attraktive Rendi-
ten abwerfen. Dieser scheinba-
re Widerspruch lässt sich durch
ein intelligent aufgebautes Fi-
nanzportfolio mit ausreichen-
dem Risikopuffer erreichen.

Für eine wirkungsvolle Risi-
kostreuung ist es erforderlich, ri-
sikoarme mit risikoreichen Pa-
pieren zu kombinieren. Auf die-
se Weise kann der Anleger die
Substanz seines Kapitaleinsat-
zes erhalten, ohne die Aussicht
auf gute Erträge zu schmälern.
Ausschlaggebend ist dabei sein
individuelles Sicherheitsbedürf-
nis sowie die Risikobereitschaft.

Über die Zusammenstellung
des Portfolios entscheidet die
„Asset Allocation“. Darunter
versteht man die Strukturierung
des Vermögensaufbaus nach
Anlage- oder Assetklassen, wie
etwa Aktien, Anleihen oder Im-
mobilien. Dabei werden neben
dem Chance-Risiko-Verhältnis
einer Anlage auch subjektive
Kriterien wie Anlageziele,Anla-
gehorizont, Risikobereitschaft
und finanzielle Situation des
Anlegers berücksichtigt. Von
der Bewertung dieser Faktoren
hängt es ab,wie die einzelnen In-
vestmentformen im Portfolio
vertreten und gewichtet sind.

In einem gut zusammenge-
stellten Portfolio sind Produkte,
Märkte und Laufzeiten breit ge-
streut:Aktienfonds,Versicherun-
gen, Rentenfonds, Bausparver-
träge, Bundeswertpapiere, Zerti-
fikate, Auslandsanleihen, Tages-
gelder und Sparbücher. Der eine
Teil mit den eher riskanteren An-
lagen wie etwa Aktien oder Zer-
tifikaten sorgt für die Rendite,
der andere Teil, dazu zählen
Zinspapiere wie Bundesschatz-
briefe, sorgt für die Sicherheit.

Vermögensaufbau

Auf die Mischung kommt es an

Altersgruppe: 40 – 50 Jahre

Anlageform Anteil
in %

Internationaler Dividendenfonds 40
Emerging Markets: Schwerpunkt Asien 5
Internationaler Valuefonds:
Schwerpunkt Europa 5
Anleihen 10
Immobilien 20
Gold 15
Geldmarkt 5
Summe aller Anlagen 100

Altersgruppe: 30 – 40 Jahre

Anlageform Anteil
in %

Internationaler Dividendenfonds 40
Emerging Markets: Schwerpunkt Asien 10
Internationaler Valuefonds:
Schwerpunkt Europa 15
Anleihen 10
Immobilien 10
Gold 15
Summe aller Anlagen 100

Anlageprofil: Risikobewusst, renditeorientiert, langfristiger
Anlagehorizont, diversifiziert

Anlageprofil: gemäßigt risikobewusst, zunehmend sicher-
heitsorientiert, mittlerer Anlagehorizont,
ausgewogenes Portfolio

Altersgruppe: 50 Jahre plus

Anlageform Anteil
in %

Internationaler Dividendenfonds 30
Anleihen 20
Immobilien 10
Gold 10
Geldmarkt 30
Summe aller Anlagen 100
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Anlageprofil: geringe Risikoneigung, vorwiegend sicherheit-
sorientiert, Liquidität, kurzfristiger bis mittlerer An-
lagehorizont, ausreichende Liquidität (50 %)

Mit der richtigen Strategie
müssen auch sicherheitsbe-
wusste Anleger nicht auf
gute Renditen verzichten.
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Neben der Wahl des richtigen
Finanzprodukts und der Gesamt-
rendite kommt es auf den Anlage-
mix an. Eine allgemein gültige
Empfehlung für alle Fälle kann es
nicht geben. Denn jedem Bedarf
liegt eine persönliche Lebenssi-
tuation zu Grunde. Ein 30-jähriger
Single hat andere Anlageziele als
eine junge Familie mit Kindern
oder eine älteres Ehepaar, das den
Ruhestand vorbereitet. Deshalb
sollten sich Anleger vor einer An-
lageentscheidung darüber im kla-
ren sein, wie viel Risiko eingehen
wollen (siehe Tabellen).

Wer in jungen Jahren mit sei-
nem Vermögensaufbau beginnt,
kann eine offensive Strategie ver-

folgen. Er holt sich einen Großteil
Aktien ins Depot, um das Ge-
winnpotenzial an den Börsen aus-
zuschöpfen. Etwaige Kursverluste
kann er notfalls über Jahre aussit-
zen. Mit fortschreitendem Alter
verändern sich seine die Leben-
sumstände und damit auch die Pri-
oritäten bei der Kapitalanlage. Im
Rentenalter hat die Sicherung sei-
nes Vermögens Priorität. Schwan-
kungen an der Börse können nicht
mehr so leicht aufgefangen. Folg-
lich werden der Aktien geringer
gewichtet und statt dessen festver-
zinsliche Anlagen bevorzugt.

Wer sich nicht selbst um die Zu-
sammensetzung seines Portfolios
kümmern will, der kann auch in ei-

nen Lebenszyklusfonds investie-
ren. Diese gewichten ihr Portfolio
variabel. Dabei wird das Fonds-
vermögen kontinuierlich angepas-
st und umgeschichtet. Faustregel:
Je älter der Anleger, um so mehr
achtet das Fondsmanagement auf
sichere Anlagen.

Aktien unentbehrlich
Wer sein Geld möglichst rentabel
investieren will, kommt an Aktien
nicht vorbei. Bieten doch die Divi-
dendenwerte im langjährigen
Durchschnitt immer noch die be-
sten Renditen und schlagen ande-
re Assets um Längen. In den letz-
ten 30 Jahren erzielten Anleger im

Gematic 1/2 quer
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Schnitt 9,3 Prozent Rendite. Akti-
en sind demnach für den Wertzu-
wachs im Portfolio nahezu unent-
behrlich, während Zinsanlagen
dem Kapitalerhalt dienen.

Der Münchner Vermögensver-
walter Dr. Jens Ehrhardt favori-
siert derzeit bei der Anlage in Akti-
en die Value-Strategie. Er emp-
fiehlt, „lieber auf Wachstumswerte
mit der risikobehafteten Aussicht
auf überdurchschnittliche Rendite
verzichten und statt dessen in stabi-
le Substanzwerte investieren.“ Da-
bei räumt er deutschen und eu-
ropäischen Standardwerten die
größten Chancen ein. Nach Ehr-
hardts Ansicht bieten neben eu-
ropäischen Aktien auch Börsen-
werte einiger Schwellenländer
(Emerging Markets) ausreichend
Potenzial. Er hebt besonders Hong
Kong-Aktien mit Chinageschäft
hervor: „Diese Aktien werden ana-
lystisch günstig bewertet, da hier
die volkswirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen interessant sind.“

Indexfonds mit Potenzial
Vor allem mit dem Blick auf die ei-
gene Altersvorsorge empfiehlt
Ehrhardt sicherheitsbewussten
Anlegern, sich  Blue Chips, dabei
handelt es sich um Aktien großer
Unternehmen, in ihr Wertpapier-
depot zu holen: „Neben einer at-
traktiven Rendite bieten diese Ak-
tien auch ein hohes Maß an Sicher-
heit.“ Vor allem deutsche Aktien
seien noch unterbewertet und bö-
ten deshalb zur Zeit gute Chancen
für den Einstieg. Um potenzielle
Anlagerisiken so breit wie möglich
zu streuen,sollten Anleger statt der
Direktanlage in Aktienfonds inve-
stieren. „Indexfonds etwa auf den
DAX oder den EuroStoxx haben
das meiste Potenzial“, glaubt Ehr-
hardt. Joachim Merkl

Wer eine Arztpraxis kauft,
muss in der Regel einen
Kaufpreis für das materi-

elle Anlagevermögen sowie für
den immateriellen Praxiswert, den
„Goodwill“, bezahlen. Bisher war
es dabei so, dass auch der Kauf-
preis für den Goodwill steuerlich
abgeschrieben werden konnte und
so der zu versteuernde Gewinn ge-
mindert wurde. Aufgrund neuerer
Entwicklungen in der Rechtspre-
chung scheint diese Möglichkeit
nun stark gefährdet.

Ausgelöst wurden die Turbulen-
zen um die Einschränkung dieser
Abschreibungsmöglichkeit durch
ein Urteil des Finanzgerichts Nie-
dersachsen vom 28. September
2004 (Az.: 13 K 412/01). Darin
stellte das Gericht fest,dass der mit
dem Vertragsarztsitz verbundene
wirtschaftliche Vorteil kein ab-
nutzbares immaterielles Wirt-
schaftsgut darstelle. Dieses Urteil
ist mittlerweile rechtskräftig, weil
die zunächst eingelegte Revision
zurückgenommen wurde.

Das Finanzgericht führte in sei-
nem Urteil aus, dass der Kassen-
arztsitz nicht aus der öffentlich-
rechtlichen Zulassung als solcher
bestehe, sondern in der damit ver-
bundenen Chance, auf einem be-
schränkten Markt als Arzt tätig

werden zu können. Diese Chance
ändere sich wertmäßig nicht, so
dass eine Abschreibung nicht mög-
lich sei. Diesem Urteil hat sich die
Finanzverwaltung mit ihrer An-
weisung der Oberfinanzdirektion
Koblenz vom 12. Dezember 2005
(DStR 2006, 610) angeschlossen.

Kein abnutzbares Gut
Aus Sicht der Finanzverwaltung
stellt die Vertragsarztzulassung ei-
nen gesondert zu bewertenden
wirtschaftlichen Vorteil dar, der
nicht abnutzbar und somit auch
nicht abschreibbar sein soll. Bisher
konnte der Preis für den immateri-
ellen Praxiswert über einen Zeit-
raum von drei bis fünf Jahren ab-
geschrieben werden.

Die Oberfinanzdirektion Ko-
blenz führt in ihrer Verfügung wei-
terhin aus, dass der wirtschaftliche
Vorteil der Vertragsarztzulassung
ein selbständiges, immaterielles
Wirtschaftsgut des Anlagevermö-
gens und nicht nur einen unselbst-
ändigen wertbildenden Faktor, der
nur im Rahmen des Praxiswertes
in Erscheinung tritt, darstelle. Da
diese Vertragsarztzulassung gene-
rell zeitlich unbegrenzt erteilt wer-
de, kämen Absetzungen für Ab-
nutzung (AfA) nicht in Betracht.

Beim Kauf einer Arztpraxis

Preis für den „Goodwill“
nicht mehr absetzbar
Die Finanzverwaltung hat die steuerlichen Abschreibungsmöglich-
keiten für den Käufer einer Arztpraxis eingeschränkt.



Wirtschaft 

25PRAXiS 3/2006 Deutsches Ärzteblatt

Außerdem ist die Oberfinanz-
direktion der Ansicht, dass die Al-
tersgrenzenregelung – die dazu
führt, dass die Arztzulassung in
dem Ende des Kalendervierteljah-
res endet, in dem der Vertragsarzt
sein 68. Lebensjahr vollendet hat –
nicht dazu führt, dass der wirt-
schaftliche Vorteil einem Wertver-
zehr unterliegt. Denn die Arztzu-
lassung sei vom erwerbenden Arzt
im Rahmen seiner Tätigkeit ohne
jeglichen Wertverlust nutzbar.

Bilanzsteuerlich ist daher der
Kassenarztsitz in die Bilanz aufzu-
nehmen und unverändert während
der aktiven Tätigkeit fortzuführen.
Steuerlich ist er dann erst bei der
Veräußerung der Praxis geltend zu
machen, so dass beim Verkaufser-
lös der Buchwert für den Erwerb
des Kassenarztsitzes in Abzug zu
bringen ist.

Die Auswirkungen dieser steu-
errechtlichen Einordnung der Ver-
tragsarztzulassung durch das Fi-
nanzgericht Niedersachsen sowie
die Oberfinanzdirektion Koblenz
sind gravierend:

Nach der bisher geltenden
Rechtsprechung konnte der er-
werbende Arzt den Goodwill der
Praxis in den ersten Jahren abset-
zen. Diese steuerliche Vergünsti-
gung dürfte in der Zukunft wegfal-

len – zumindest für den Anteil, der
auf den Erwerb der Kassenarztzu-
lassung entfällt. Hierdurch wird
die Liquidität in den ersten Jahren
nach der Praxisübernahme stark
vermindert. Dies wiederum er-
schwert die notwendigen Ab-
schreibungen zur Finanzierung
des Praxiskaufpreises erheblich.
Zudem dürften sich wegen der
fehlenden steuerlichen Entlastun-
gen die Laufzeiten für zur Finan-
zierung des Praxiskaufes aufge-
nommene Darlehen verlängern.

Das letzte Wort ist noch
nicht gesprochen 
Aber:Auch wenn das Urteil des Fi-
nanzgerichts Niedersachsen und
die Verfügung der Oberfinanzdi-
rektion Koblenz vorliegen, sind
nach Auffassung des Autors diese
nicht zwingend verallgemeine-
rungsfähig. Denn die Vorgehens-
weise sowohl der Rechtsprechung
als auch der Finanzverwaltung un-
terliegt starker Kritik.

Insbesondere kann die Auffas-
sung nicht überzeugen, dass ein
Teil des Kaufpreises für den Er-
werb einer Arztpraxis an den Ver-
äußerer gezahlt wird, damit der
Verkäufer dem Erwerber das

Recht einräumt, auf einem be-
schränkten Markt tätig werden zu
können. Denn die kassenärztliche
Zulassung ist kein Recht, das auf
dem freien Markt handelbar ist.
Vielmehr wird die Zulassung
durch ein öffentlich-rechtliches
Ausschreibungsverfahren von der
Kassenärztlichen Vereinigung
(KV) vergeben, so dass eine direk-
te Übertragung vom Veräußerer
auf den Erwerber nicht möglich
ist. Es ist der KV ungenommen,
bei Nichtvorliegen der Zulas-
sungsvoraussetzungen, die Zulas-
sung dem Erwerber nicht zu ertei-
len. Dem steht auch nicht die Auf-
fassung des Finanzgerichts Nie-
dersachsen entgegen, wonach
gemäß § 110 Abs. 4 Satz 6 SGB V
die wirtschaftliche Verwertung ei-
ner solchen Arztzulassung durch-
aus möglich ist. Vielmehr erfolgt
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wegen der Neuregelung des § 102
Abs. 1 Satz 1 SGB V die Zulassung
seit 2003 aufgrund von Verhältnis-
zahlen, welche gesetzlich festge-
legt worden sind. Dies kann zu ei-
ner völligen Zulassungssperre für
einzelne Planbereiche führen. Da-
her ist es entgegen der bisherigen
Praxis nicht mehr möglich, dass
die KV neben diversen anderen
Ermessenskriterien auf die wirt-
schaftlichen Interessen des aus-
scheidenden Vertragsarztes aus-
reichend berücksichtigt. Vielmehr
kann durch diese gesetzliche Neu-
regelung der Fall eintreten, dass
ausscheidende Vertragsärzte we-
gen bestehender Überversorgung
ihre Praxen nicht mehr wirtschaft-
lich verwerten können. Dies ergibt
sich aus § 102 Abs. 1 Satz 5 SGB V,
wonach Zulassungsanträge von
Ärzten, die zu einer Überschrei-
tung der Verhältniszahlen führen
würden, vom Zulassungssaus-
schuss zwingend abzulehnen sind.
Auch das Bundessozialgericht
vertritt diese Auffassung der
Nichtveräußerbarkeit einer Arzt-
zulassung, weil diese ein höchst-
persönliches Recht darstelle und
somit weder pfändbar noch über-
tragbar sei (Urteil vom 10. Mai
2000 Az.: B 6 KA 67/98 R).

Einspruch einlegen! 
Es bleibt abzuwarten, in wieweit
die anderen Oberfinanzdirektio-
nen sich der Oberfinanzdirektion
Koblenz anschließen und ob die
Finanzgerichte der anderen Bun-
desländer den Gründen des Fi-
nanzgerichts Niedersachsen folgen
können. Zumindest sei darauf hin-
gewiesen, dass das erlangte Wirt-
schaftsgut, der Goodwill, lediglich
dem Erwerber für einen begrenz-
ten Zeitraum einen wirtschaftli-
chen Nutzen einräumt. Daraus er-

gibt sich für den Erwerber die
Möglichkeit, eine steuerliche Ab-
schreibung für den Zeitraum bis zu
seinem 68. Lebensjahr durchzu-
führen. Zwar lehnt das Finanzge-
richt Niedersachsen diese rechtli-
che Einschätzung in seinem Urteil
ab – jedoch nur deshalb,weil im zu-
grunde liegenden Sachverhalt die
Altersgrenze noch nicht bestand
(diese wurde erst 1999 eingeführt).

Aufgrund erheblicher Angriffs-
punkte gegenüber der bisherigen
Argumentation kann die Empfeh-
lung seitens der steuerlichen Bera-
ter nur sein, gegen die Ablehnung
der Abschreibungsmöglichkeit
Einspruch einzulegen, und im wei-
teren Schritt gerichtlich hiergegen
vorzugehen (solange noch kein
höchstrichterliches Urteil des
Bundesfinanzhofs vorliegt).

Aus Beratersicht bedeutet dies,
dass eine transparente Praxisbe-
wertung zwingend erforderlich ist,
um die Einschätzung der Finanz-
verwaltung im Sinne des Praxiser-
werbers zu steuern. Insbesondere
ist der Kaufpreis für den Vertrags-
arztsitz zu bestimmen und vom
übrigen Kaufpreis abzutrennen.
Hierbei ist zu beachten, dass es
auch Fachgebiete gibt, für die kei-
ne Zulassungsbeschränkungen für
Vertragsarztpraxen gelten (etwa
für Nuklearmediziner). Für die
Bereiche, in denen die Zulassung
beschränkt ist, ist im Vorfeld zu
prüfen, wie hoch der Marktwert
der Arztzulassung einzustufen ist.
Insbesondere in Gebieten, die
eher unattraktiv für bestimmte
Arztgruppen sind, ist der Wert der
Zulassung niedrig anzusetzen. Im
Umkehrschluss bedeutet dies,dass
für lukrative Praxen der Kaufpreis
aus Sicht der Finanzverwaltung ei-
nen großen Teil am Gesamtkauf-
preis einzunehmen hat.

RA Johannes Rudolph , Münster

Die Ärzteschaft ist immer sehr
daran interessiert gewesen,
eine Möglichkeit zu finden,

ihre – besonders durch den Beruf
bedingte – Haftung zu begrenzen.
Dabei war die rechtliche Organi-
sation einer Arztpraxis in der Ver-
gangenheit entweder nur als Ein-
zelpraxis oder als Gruppenpraxis
in der Rechtsform einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts bezie-
hungsweise einer Partnerschafts-
gesellschaft zulässig. Gemein ist
aber diesen Organisationsformen,
dass der Arzt für alle auf seiner

Arzthaftung

Rechtsform der     

Haftungsbeschränkungen in
der Arztpraxis – Möglichkei-
ten am Beispiel der GmbH

Fo
to:

 



Wirtschaft 

27PRAXiS 3/2006 Deutsches Ärzteblatt

Tätigkeit beruhenden Handlun-
gen bei etwaigen Haftungsfällen
auch mit seinem Privatvermögen
einstehen muss. Diese Situation
wurde daher überwiegend als sehr
unbefriedigend und auch als wirt-
schaftlich gefährlich angesehen.

Seit den 90er-Jahren wurde des-
halb verstärkt die Möglichkeit dis-
kutiert, den niedergelassenen Ärz-
ten die gemeinsame Berufsaus-
übung in „modernen Gesellschafts-
formen“ zu gestatten. Dabei erschi-
en die Rechtsform der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (GmbH)
der Ärzteschaft insbesondere we-
gen der in § 13 Absatz 2 GmbHG
enthaltenen Haftungsbeschrän-
kung auf das Gesellschaftsvermö-
gen interessant zu sein. Als Reakti-
on auf die Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs,der die Rechtsform
der GmbH mangels entgegenste-
hender Verbote als zulässig be-
trachtete,wurden in den Berufsord-
nungen Verbote für Kapitalgesell-
schaften erlassen.

Während andere freie Berufe
Liberalisierungen ermöglichten
und etwa die GmbH als eine mög-
liche Organisationsform schon
früher zuließen, steht den Ärzten
diese Rechtsform erst seit kurzem
offen. Bedingt durch das Gesund-
heitsmodernisierungsgesetz aus
dem Jahr 2004 und die damit ver-
bundene Einführung des Medizi-
nischen Versorgungszentrums, das
zu den Arztpraxen in Konkurrenz
trat, beschloss der 107. Deutsche
Ärztetag in Bremen eine Ände-
rung der Musterberufsordnung für
Ärzte. Basierend auf diesen Neu-

regelungen passten die einzelnen
Ärztekammern ihre Berufsord-
nungen in unterschiedlicher Aus-
gestaltung an und ließen teilweise
eine juristische Person des Pri-
vatrechts als mögliche Organisati-
onsform einer Arztpraxis zu. Ent-
scheidend für die Zulässigkeit ei-
ner GmbH als Organisationsform
einer Arztpraxis ist aber eine ent-
sprechende Regelung in den Heil-
kundegesetzen der Bundesländer.

Begründung der Haftung
Die Haftung eines Arztes ist im
Wesentlichen aus zwei unter-
schiedlichen Blickwinkeln zu be-
trachten.Einerseits gibt es die Haf-
tung aufgrund abgeschlossener
Verträge, wie zum Beispiel über
Mietraum, Lieferungen oder Ar-
beitsverträge. Andererseits gibt es
die so genannte Arzthaftung, die
auf der ärztlichen Tätigkeit beruht.

Die Arzthaftung ist wegen des
hohen finanziellen Risikos von be-
sonderer Bedeutung. Die Behand-
lung eines Patienten geschieht im
Rahmen eines Arztvertrages. Da-
bei handelt es sich regelmäßig um
einen Dienstvertrag im Sinne des
§ 611 BGB (unabhängig davon, ob
der Arzt einen gesetzlich versicher-
ten Patienten oder einen Privatpa-
tienten behandelt). Der Grund für
diese rechtliche Qualifizierung
liegt darin, dass der Heilungserfolg
auch in der individuellen Sphäre
des Patienten liegt,worauf der Arzt
teilweise nur bedingt Einfluss neh-
men kann. Geschuldet wird daher
nur das redliche Bemühen um ei-
nen Heilungserfolg. Weil der Hei-
lungserfolg als solcher nicht Inhalt
des Vertrages wird, ist er auch nicht
geschuldet. Dennoch begründet
ein fehlerhaft  erbrachter Arztver-
trag für den Patienten einen An-
spruch auf Schadensersatz.

  GmbH schützt nur bedingt vor Ansprüchen
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Da die Rechtsprechung den
ärztlichen Heileingriff regelmäßig
als eine Körperverletzung im Sin-
ne des § 823 Absatz 1 BGB quali-
fiziert, besteht neben der vertrag-
lichen Haftung die deliktische
Haftung aus §§ 823ff. BGB in
gleichrangiger Anspruchs-
konkurrenz. Durch die Reformen
des Schuld- und Schadensrechts
aus den Jahren 2001 und 2002 wur-
den die Unterschiede hinsichtlich
des Haftungsumfangs und der
Verjährung beseitigt. Der ur-
sprünglich nur aus dem Delikts-
recht resultierende Schmerzens-
geldanspruch kann nunmehr auch
auf vertragliches Fehlverhalten
gestützt werden. Da etwa der Ver-
dienstausfall oder unter Umstän-

den eine lebenslange Pflege zu
dem zu leistenden Schadensersatz
zählen, liegt es auf der Hand, dass
die aus dem Arztvertrag resultie-
rende Haftung sehr relevant ist.

Möglichkeiten der
Haftungsbegrenzung
Juristisch lassen sich unterschiedli-
che Ansätze finden, um die ärztli-
che Haftung zu begrenzen. Denk-
bar ist es,bei Vertragsschluss Allge-
meine Geschäftsbedingungen
(AGB) zum Inhalt des Arztvertra-
ges zu machen. Die Verwendung
von AGB ist immer dann möglich,
wenn sie nach § 305 Absatz 1 Satz 1
BGB für eine Vielzahl von Verträ-
gen vorformulierte Vertragsbedin-
gungen aufweisen, die die eine Ver-
tragspartei der anderen vor Ver-
tragsschluss stellt. Da allerdings
§ 309 Absatz 1 Nr. 7 a BGB den
Haftungsausschluss für alle Verträ-
ge bei der Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit für un-
zulässig erklärt, kann die Verwen-
dung von AGB nicht zu einer Be-
grenzung der Haftung führen. Al-
lenfalls durch eine Individualabre-
de mit dem Patienten wäre der ver-
tragliche Ausschluss der leichten
Fahrlässigkeit vorstellbar. Dieses
ist aber schwierig, weil eine Indivi-
dualabrede stets einzeln ausgehan-
delt werden muss. Das bedeutet,
dass sie seitens des Arztes nach ein-
gehender Belehrung ernsthaft zur
Disposition gestellt werden und
dem Patienten Gestaltungsfreiheit
zur Wahrung seiner Interessen ein-
geräumt werden muss.

Da bei einer als GmbH organi-
sierten Arztpraxis stets die GmbH
der Vertragspartner des Patienten
ist und nicht der einzelne Arzt,
kommt für vertragliche Schadens-
ersatzansprüche auch nur die
GmbH als Anspruchsgegner in

Betracht. Deren Haftung ist aller-
dings beschränkt auf das Gesell-
schaftsvermögen. Die Kapitalaus-
stattung muss dabei mindestens
25 000 Euro betragen.

Im Gegensatz zu der vertragli-
chen Haftung wird die deliktische
Haftung des behandelnden Arztes
nach § 823 Absatz 1 BGB bei ei-
nem Fehler nicht auf das Gesell-
schaftsvermögen der GmbH be-
schränkt. Das heißt der Arzt haftet
auch dann, wenn er für die GmbH
seine Dienstleistung erbringt, mit
seinem Privatvermögen gesamt-
schuldnerisch neben dem Gesell-
schaftsvermögen der GmbH.

Das Haftungsprivileg des § 13
Absatz 2 GmbHG kommt damit
bei der deliktischen Haftung nicht
zum Tragen.Aus diesem Grund ist
der Abschluss einer Haftpflicht-
versicherung für Ärzte essenziell,
um bei einem Schadensfall wirt-
schaftlich abgesichert zu sein.

Schlussfolgerungen
Es ist zu konstatieren, dass eine
Arztpraxis in der Rechtsform einer
GmbH in einigen Bezirken der
Landesärztekammern zulässig ist.
Soweit sich die Ärzte von dieser
Organisationsform einen Vorteil
bei Haftungsfragen versprechen,
ist diese nur für vertragliche An-
sprüche gegeben. In erster Linie
gilt dies für Miet-,Liefer- oder auch
Arbeitsverträge. Deliktsrechtliche
Ansprüche wegen eines Behan-
dungsfehlers bleiben gegen den
Arzt bestehen, für die er – sofern
keine Haftpflichtversicherung ein-
springt – auch mit seinem Privat-
vermögen haftet. Insoweit bietet
eine GmbH als Organisationsform
nur abseits der deliktsrechtlichen
Ansprüche einen haftungsrelevan-
ten Vorteil. Dr. rer. medic. Matthias Siegert

PD Dr. med. Marius von Knoch


